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PETER KRUSCHWITZ 

Zu republikanischen Carmina Latina Epigraphica (111)* 

Tafeln 5-7 

CLE 62 (Taf. 5) 

Die Inschrift stammt nach Auskunft zweier von G. Amati verfaßter Codices 
Vaticani Latini aus der Nähe von Trebula Mutuesca (heute: Monteleone)l. Der In
schriftträger ist verschollen2 . Abbildungen und verläßliche Angaben zu Material, Ge
stalt , Abmessungen und Buchstabenformen haben ich nicht erhalten. Zudem wird das 
exemplum von Amati nicht einheitlich überliefert3: 

Amati, Vat. Lat. 9752 f. 27 

1 [- - -? J Manlia L.f. Sabi[- - -J 
2 [- - -? J parentem amaui qua mihi fuit [- - -J 
3 parens uirum paremi proxum[ - - -J 
4 ita casta ueitae costitit rat(- - _J4 
5 ualebis hospes ueiue tibi iam m[ - - -J 

Amati, Vat. Lat. 9776 f. 153 

Manilia L.f. SaN parentem 
amaui qua mihi fuit parens uirum 
parenti proxu ita casta ueitae 
constitit rat ualebis hospes 
ueiue tibi iam 

Daß es sich bei der rechts wiedergegebenen Umschrift kaum um eine zeilengetreue 
Wiedergabe des Befundes auf dem Stein handeln dürfte, ist unzweifelhaft. Demgegen
über wirkt die linke Umschrift, zumal Begrenzungslinien und Bruchkanten eingezeich-

* Mein Dank gilt Marco Buonocore, dem Scriptor Latinus der Bibliotheca Vaticana, für 
die Überlassung von Kopien aus vatikanischen Codices und seiner für ein neues Supplement 
zu CIL IX vorgesehenen Schede zu CIL IX 4922 = CLE 62 sowie Antonio Sartori (Mailand) 
für hilfreiche Auskünfte zu CLE 152. - Ich schließe hier an die in ZPE 136 (2001) begon
nene und in ZPE 140 (2002) fortgeführte Reihe an. 

1 Cod. Vat. Lat. 9752 f. 27 ("Sig. e Capranesi, da lui copiate al suo scavo di Vico novo, 
MassacciaU

) und 9776 f. 153 ("Iscrizione trovata in Sabina MassacciU
) [hier als Tafel 5a und 

5b reproduziert]; auf die Wiedergabe der in Amatis Scheden regelmäßig gesetzten Wort
trenner wird hier verzichtet, da über deren Glaubwürdigkeit nichts auszusagen ist. - Zu den 
Codices s. M. Buonocore, Codices Vaticani Latini. Codices 9734-9787 (Codices Ama
liani), Vatikanstadt 1988. insbes. S. 55 u. 109. 

2 Vgl. M. Torelli, rrebula Mutuesca: Iscrizione corrette ed inedite, RAL S. 8, 18, 1963, 
230- 284, in be . S. 244-245. 

3 Der Text wurde in folgende Inschriftensammlungen aufgenommen: CIL 12 1836 cf. 
p. 1047. 1048:: LX 4922 = CLE 62 = Cholodniak, Carmi"a Sepllicralia2 242 = Diehl, AI/
lateinische Illschri!/cn5 663 = Warmington, Remaill .fIV30- 31no. 63.Vgl. auch 
M. Buonocore, L'Abruzzo eilMoUse in eta romana tra storia ed epigrajia, 2 Bde., L' Aquila 
2002, I 191 n. 87. 

4 Die von Amati ad {ac. gegebenen Ergänzungsvorschläge für Z. 4 und 5 sind unten im 
kritischen Apparat angeführt. 
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net sind, authentisch. Für die Konstituierung eines - soweit die Überlieferungsum
stände dies zulassen - verläßlichen Texts ist auf die Differenzen in der Lesung 
hinzuweisen: Für Manlia (Z. 1) und costitit (f) (Z. 4) werden in der rechten Umschrift 
Manilia und constitit gegeben; bei proxum[- - -} (Z. 3) und tibi iam m[- - -} (Z. 5) 
sind in der Wiedergabe auf der rechten Seite die beiden fragmentarischen M 
fortgelassen. All dies erweckt den Anschein, als sei die Umschrift auf der rechten Seite 
eine nachträglich geglättete Version der linken (und somit glaubwürdigeren) Fassung. 
Inwiefern der in der linken Umschrift dargestellte Apex bei pdrens (Z. 3) den Befund 
korrekt wiedergibt, ist ungewiß; apriori braucht dies jedoch nicht in Zweifel gezogen 
zu werden, obschon keine weiteren Beispiele in derselben Inschrift zu finden sind. 

Aufgrund der Überlieferung sowie der angestellten Überlegungen scheint der Text 
wie folgt zu konstituieren zu sein: 

1 Manlia L(uci)f(ilia) Sabi[na]. 
2 parentem amaui qua mihi fuit [optumus} 
3 pdrens, uirum parenti proxum[ - - -]. 
4 ita casta ueitae co(n)stitit (I) rat[io meae}. 
5 ualebis, hospes, ueiue, tibi iam m[ors uenit}. 

1-5 Exemplum dedi secundum Amati, Vat. Lat. 9752 f . 27. nisi aliter indicaui. 
1 Manilia Amati, Vat. LaI. 9776 f. 153. minus recte. Sabi[na] supp!. Bücheler ad CIL IX 
4922. - 2-3 uersus aliter distinxit Bücheler, CLE: parentem amaui qua mihi fuit parens / 
uirum parenti eqs., male (uide infra); quem sequuntur Lommatzsch ad I 2 1836 et Diehl. - 2 
[optumus] Bücheler ad CIL IX 4922, probat Cholodniak. - 3 PROXV Amati, Vat. Lat. 
9776 f. 153. proxum[um colui] Cholodniak : proxum[um amplius] Bücheler ad CIL IX 4922 
: proxum[o colui loco] Bücheler, CLE; supplere nolui. - 4 constitit Amati. Vat. Lat. 9776 
f . 153. rat[io mihi] Amati, Vat. LaI. 9752 f. 27 : rat[io meae] Bücheler. probat Cholodniak : 
ra[tio meae] Warmington, errore fortasse typographico. - 5 post iam nihil habet Amati, 
Val. LaI. 9776 f. 153. m[ors properat] Amati, Val. Lat. 9752 f. 27 : m[ors uenit] Bücheler, 
probat Cholodniak. 

"Manlia Sabina, Tochter des Lucius. 
Ich habe meinen Vater geliebt, weil er mir ein herausragender 
Vater war, fast in gleichem Maße wie meinen Vater meinen Mann ... 
Auf diese Weise ging die züchtige Rechnung meines Lebens glatt auf. 
Lebewohl, Reisender, lebe, der Tod steht auch Dir bereits bevor". 

Grundlagen für eine Datierung des Texts gibt es praktisch keine. Die Schreibung 
von ueitae (V. 4) und ueiue (V. 5) mit ei statt bloßem i sowie von proxum[- - -} (V. 
3) mit u statt i für den sonus medius scheinen Anlaß dazu gegeben zu haben, den Text 
der republikanischen Zeit zuzuweisen, auch wenn dies allein kaum sichere Indizien 
sind. Sollte die Lesung von co(n)stitit in Z. 4 mit Auslassung des N zutreffend sein 
und nicht auf einem Irrtum Amatis beruhen, ließe sich eine Datierung in die Republik 
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hierdurch tützen. I t der Apex in Z. 3 bei parens richtig gelesen, gehört der Text mit 
weitaus größerer Wahr cheinlicJlkeil ins 1. aLs ins 2. Ih. v. Chr.5 

Der fragmentarisch überlieferte Text läßt keinen Zweifel daran, daß es sich - wie 
bereits Mommsen in CIL IX erkannte - um ein aus vier Versen bestehendes carmen 
handelt, das in iambischen Senaren verfaßt war. Darüber hinaus scheint aufgrund der 
Überlieferung des Texts in Vat. Lat. 9752 f. 27 deutlich, daß der Text nach dem 
Praescriptum des Namens in Z. 1 in Z. 2-5 versweise ordiniert wurde6. 

Gleichwohl hat es um die Fonn des Texts sowie speziell des carmen gewisse Irri
tationen gegeben, die bis heute fortwirken. Während Bücheler, von Mommsen um Rat 
gefragt, zu eIL IX 4922 Ergänzungen lieferte, die mit der Zeilenaufteilung überein
stimmten, wich er in seiner Edition in den Carmina Latina Epigraphica hiervon, wie 
oben im kritischen Apparat beschrieben, ab. Dies begründete er wie folgt: "uersuum 
dispositionem qui transcripsit immutabit neque lacunarum rationem habuit (feruntur 
proxum. ita et rat. ualebis). itaque metrum secutus graeca lege institutum primos 
uersiculos aliter discripsi ac Mommsenus qui 1 exeuntem infuit ... ,2 incipientem a 
pa rens fecit"7. Ganz offensichtlich lagen Bücheler fehlerhafte Angaben zur Be
schreibung des Monuments vor. Zudem hat er offensichtlich die handschriftliche 
Überlieferung nicht selbst herangezogen. Die folglich auf fehlerhaften Vorausset
zungen beruhenden Überlegungen Büchelers sowie seine Eingriffe in die überlieferte 
Zeilengestaltung der Inschrift sind demzufolge abzulehnen, solange keine zwingenden 
Argumente dafür gefunden werden können. 

In metrischer Hinsicht wartet der Text mit keinen besonderen Finessen auf. Zu no
tieren ist, daß in den Versen 1,3 und 4 (= Z. 2,4 und 5) das dritte Element eines jeden 
Metrums durch eine breuis repräsentiert wird, die Verse also als Trimeter nach griechi
schem Vorbild gelten können. Zudem weisen diese drei Verse allesamt Penthemimeres 
an zweckmäßiger Stelle auf. Im zweiten Vers (= Z. 3) wird das Zustandekommen eines 
Trimeters im mittleren Metrum durch die Länge des auslautenden -i von parenti ver
hindert. Als Hauptzäsur ist wohl die Hephthemimeres zu nennen, die jedoch die Allite
ration parenti I proxum[ - - -} unschön unterbricht. Prosodisch bemerkenswert ist die 
Bemessung von mihi in V. 1 = Z. 2 als Iambus . 

Stilistisch sind mehrere Aspekte des carmen hervorzuheben. An anderer Stelle hat 
Malleo Mas 'aro bereit da ansprechende Polyptoton von pa rens (parentem, V. 2 -
parens - parenti , beide V. 3) sowie die alliterierenden Elemente de Text gewürdigt8. 
Zu diesem Komplex kommt noch das Enjambement von parens in V. 2 = Z. 3, 

5 Zum Phänomen des Apex sowie daraus abzuleitenden Datierungskriterien s. unten zu 
CLE 362 mit Anm. 41. - Buonocore, L 'Abl'llZZo (s . o. Anm . 3) datiert sogar auf das ausge
hende I . 1h. v. Chr. 

6 Daß Amati bz.w. ogar der Abschreiber die Senare erkannt und dann die Textgeslaltung 
wie oben dargestellt erfunden haben kömJte, um die Versform wiederzugeben, ist kaum 
wahr cheinlich . 

7 Bedauerlicherwei e wird dies auch von M . Massaro, Epigrafia metrica latilla di erd re
pubblicana (Quadern i di Invigilata Luccrni l), Bari 1992, 19 Anm . 23 nicht hinterfragt. 

8 Vgl. Massaro , Epigrajia ( . o. Anm. 7) 19. 
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wodurch erreicht wird, daß der erste und zweite Vers mit Formen desselben Worts 
beginnen. - Bemerkenswert erscheint zudem die (doppelte?) enallage adiectivi in Z. 4 
= V. 3 (s. u., Kommentar zur Stelle). 

Typologisch reiht sich der Text in diejenigen Inschriften ein, in denen der bzw. die 
Verblichene als Sprecher eingeführt wird und dabei durch den Text über seine Ver
dienste zu Lebzeiten berichtet9 . 

Einige sprachliche und inhaltliche Bemerkungen: 

Z. 1: Manlia L(uci) j(ilia) Sabi[na]: Die Nomenklatur, bestehend aus nomen, 
Patronym und cognomen, entspricht einem gängigen Typus weiblicher Nam ngebung 
in repubJikani eher Zeit, der ab etwa der Mitte de 2. Jh. v. Chr. begegoet lO . Zur zeit
lichen und regionalen Verbreitung der von Sabinus abgeleiteten cognomina vgl. im 
übrigen S. M. Marengo, Le iscrizioni rupestri di Paganico Sabino e Poggio Nativo, 
Rupes loquentes, in: L. Gasperini (Hrsg.), Atti deI Convegno internazionale di studio 
sulle iscrizioni rupestri di eta romana in Italia, Roma, Bomarzo 13.-15. 10. 1989, 
Rom 1992,273-289, insbes. 278 mit Anm. 10. 

Z.2 = V. 1: qua: Ob chon die bisherigen Interpreten über das qua dieses Verses 
praktisch kein Wort verloren haben 11 und es auch ohn Bedenken übersetzen, ist der 
Punkt keineswegs völlig klar. Hofmann, Szantyr weisen ebenso wie das OLD für das 
Adverb qua dreifachen Gebrauch aus, näml i,ch aJ InterrogativuJll als Relativum und 
al Indefinitum l2 . 1m vorliegenden Fall dUrfte der Gebrauch als Relativum un trittig 
ein. Die im OLD angebotenen Bedeutung schattierungen befriedigen hin ihrIich der 

hier zu erklärenden Stelle nicht vollends, da weder eine temporale, komparativische 
noch eine restriktive Bedeutung (im Sinne von "inwieweit", "insofern als") sinnvoll 
erscheint, noch eine, die qua als Äquivalent zu qua uia, ubi bzw. quo loco auffaßt. 
Denkbar wäre vielleicht eine Verwendung wie qua ratio ne ("in the manner in which, 
as", vgl. OLD $. V., § 6 a) , die ellipti ches ita im übergeordneten Satz annimmt, je
doch läßt die Gedankenführung der dort genannten Bei piele wie etwa Ov . ars 1,285 
(Myrrha patrem, sed non qua filia debet, amauit) auch hieran zweifeln. Ich bin ver
sucht, eine rein kausale Färbung im Sinne von quia zu vermuten, wie sie Hofmann, 
Szantyr für qua bezeugen. Problematisch wäre an dieser Lösung jedoch, daß es sich um 
eine spätere Entwicklung handelt, für die Hofmann, Szantyr als bislang frühesten 
Zeugen Columella anführen. 

9 Zu vergleichbaren Texten speziell in CIL lX s. L. B, Lawler, Ma,.,.ied LiJe. C. 1. L. IX 
CJ 24 (J 928/29) 346-353, in bes . 50f. Vgl. auch E. Meyer, Menschliches allf römischen 
Grabsteinen, ZPE 14 (1914) 185- 191, in be . I 5 zu Grabin chrirlen mit ähn lich . cnteo
zenhaftem Charakter. 

10 S. weiterführend M. Kajava, Roman Female Praenomina. Studies in the Nomenclature 
of Roman Women, Rom 1994.21 mit Anm. 22 sowie S. 27-31 (zum Phänomen der weibli
chen cogllomillo) . 

11 BUcbeler meintc immerhin ad CLE 62, I , daß ,. i.n exemplo pute ' fuisse qlllld milli ma· 
ter fili I". Ob man ihm in die er An icht folgen sollte die rUcht zu letzt auf seinen irrigen 
Vermutungen über den Aufbau der beiden er ten Verse beruhen dUrfte ( . 0.), scheint mir 
mehr als zweifelhaft. 

12 S. J, B. Hofmann, A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, HdAW 2. 2, 2, 
München 1965,653-654 sowie OLD, qua, 1529. 
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Z. 3 = V. 2: uirum parenti proxum[- - -}: Von den bislang vorgeschlagenen 
Ergänzungen, die auf den überlieferten Vers Rücksicht nehmen, befriedigen wohl weder 
Cholodniaks proxum[um colui} noch Büchelers proxum[um amplius}, so daß der Vers 
im exemplum oben ohne Ergänzung gegeben wurde. - Das Motiv, daß Eltern und 
Ehemann dieselbe pietas entgegengebracht wurde, ist in Texten mit vergleichbarer 
Konstellation topisch. 

Z.4 = V. 3: casta ueitae co(n)stitit rat[io meae}: Bei der Junktur ratio constat 
handelt es sich um einen terminus technicus aus der Fachsprache der Wirtschaft, der 
bezeichnet, daß eine Kalkulation bzw. ein Kassenbuch ausgeglichen ist ("the account 
balances"); diese wird nicht selten auch in übertragenem Sinne ("a satisfactory account 
can be given") gebrauchtl3 . (Im Zusammenhang mit der pietas, die Angehörigen, pa
rentes zumal, entgegenzubringen ist, findet sich derselbe Ausdruck im übrigen auch 
Ulp. dig. 37, 15, 1). Diese phraseologische Wendung ist hier kombiniert mit dem 
konventionellen Ausdruck ratio uitae, der allgemein die Lebensführung bzw., abstrak
ter, den Lebensplan bezeichnet l4 . - Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist casta in en
allage adiectiui auf uitae, nicht auf rario bezogen zu verstehen, was eine erheblich 
eingängigere Kon lruktion gewe en wärel5 . 

Z.5 = V. 4: ualebis: Futurisches ualebis steht hier wohl, wie öfter in der in
schriftlichen Poesie, scheinbar ohne Bedeutungsverschiebung statt konventionellem 
uale als Abschiedsgruß an den durch die Inschrift angesprochenen hospes. ualebis fin
det ich in republikanischen carm;na noch in CLE 63, als weitere (vom Ton her an
scheinend w'banere) Alternative findet sich auch ualeas in CLE 11 16. 

ueiue: uiuere ist hier, wie in den metrischen lateinischen Inschriften oft, mit der 
Implikation eines erfüllenden Lebens gebraucht 17 . 

tibi iam: Die Voranstellung des tibi an die erste Kolonposition mit folgendem iam 
suggeriert, daß es sich bei tibi um ein betontes, nicht um ein unbetontes Personal
pronomen handelt. Die Verwendung eines betonten Personalpronomens ist jedoch in
haltlich unbegründet. Warum tibi nicht zur Fokussierung an das temporale iam ange-

13 S. OLD, ratio, 1575, § 2 d. 
14 Belege flir diese Wendung ind OLD, ratio, 1576, § 13 c aufgeführl. 
15 Ähnlich . cheint auch TLL, castus, 567, 24-25 zu interpretieren, wo ,,-a veitae 

ratio" (also mit Sperrung des ueitae) gedruckt wurde. - Ist meae zutreffend ergänzt, ließe 
sich §ar an prechend eine doppelte el/al/age fUr mea ratio castae ltilOe vermuten . 

I S. weiterfilhrend Ma aro, Epig/'a[ia (s. o. Anm. 7) 75f. sowie R. Hernaudez Perez, 
Poesla latina sepulcral de la Hispania Romana: Estudios de los topicos y sus jormulaciones, 
Valencia 2001,101 mit Anm. 426. Zu CLE 11 vgl. zudem P. Kruschwitz, Carmina Saturnia 
Epigraphica. Einleitung, Text und Kommentar zu den Saturnischen Versinschriften (Hermes 
Einzelschriften 84), Stuttgart 2002 ad CSE 12. 

17 B. Vine, Studies in Archaie Latin Inscriptions, Innsbruck 1993,233, Anm. 54 no
tiert "the sentiment is of course trivial", verweist dabei auf CLE 119 (vgl. zu dieser Inschrift 
P. Kruschwitz, Zu republikanischen Carmina Latina Epigraphica (11), ZPE 140 [2002] 43-
50, insbes. 46-48) sowie auf die südpikenische Inschrift TE 2 (als zumindest hypothetische 
Parallele). Zur Manifestation des Motivs in den lateinischen carmina epigraphica allgemein 
s. Hernandez Perez, Poesla (s. o. Anm. 16) 265-274, zu der speziellen Bedeutungs
schattierung vgl. zudem OLD, uiuo, 2082, § 7. 
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bunden wurde, ist unerklärlich und muß wohl als mißlungen betrachtet werden, zumal 
kein metrischer Zwang zu beobachten ist18 . 

CLE 152 (Taf. 6a und 6b) 

Der Text der Inschrift CLE 152 war einer Kalksteinbasis19 eingeschrieben 
(21:100:68 cm, Buchstabenhöhe unbekannt), die in Cremona gefunden wurde20 , sich 
zuletzt wohl in den Repositen des Castello Sforzesco in Mailand befand21 und heute 
verschollen ist22 . Welcher Funktion der Inschriftträger diente, der wenigstens an der 
rechten Seite ornamentale Verzierungen aufwies (die linke und die rückwärtige Seite 
sind nicht dokumentiert), ist ungewiß23. Die Inschrift lautete wie folgt24: 

1 Mater monumentum fecit 
2 maerensfilio, ex quo nihil 
3 unquam doluit nise cum is nonfuit. 

1. 3 in. uerba integra uidit Bianchi; initio saec. XX initia v. 1. 3 iam mutila25 . unde dedit 
Mommsen Mater et unquam. 

"Eine Mutter hat dieses Grabmal errichten lassen 
in Trauer um ihren Sohn, der ihr keinen 
Schmerz jemals zugefügt hat, außer als er nicht mehr unter den Lebenden weilte". 

18 S. dazu jetzt auch P. Kruschwitz, Römische Inschriften und Wackernagels Gesetz: 
Sprachliche Untersuchungen zu epigraphischen Zeugnissen aus republikanischer Zeit, 
SHA W 31/04, HeidcJberg 2004, insbc 'ondere J 00; 107. 

19 Die hier wiedergegebene Angabe zum Material stammt von A. Degrassi in CIL 12 

p. 1084 ad n. 2139. 
20 Erstpublikation erfolgte durch I. Bianchi, Marm; Cremonesi. Ossia regguaglio delle 

antiehe inscrizioni che si conservano nella Villa delle Torri de'Picenardi, Mailand 1791, 
180 mit Taf. 25. Eine von Theodor Mommsen angefertigte Pause der dort gegebenen Ab
bildung, die beim Corpus Inscriptionum Latinarum an der Berlin-Brandenburgischen Aka
demie der Wissenschaften in den Scheden zu CIL V aufbewahrt wird, ist hier reproduziert 
(Taf. 6a). 

21 S. Degra si ad LLLRP 966. 
22 Freundliche Mitteilung von Antonio Sartori (Mailand) per e-mail vom 6. März 

2003: "CIL V, 4113 e da considerarsi scomparso, credo definitivamente". 
23 Es wurde darüber spekuliert, ob es sich um eine Sub ·truktion für eine ara oder ähn

liches gehandelt haben könnte. Aufgrund der hier wiedergegebenen Abbildungen möchte 
ich eher an eine Abdeckplatte für ein kleineres Grabmonument denken, wofür auch die An
bringung der Inschrift spricht: Diese wird kaum ebenerdig oder nur wenig erhöht zu denken 
sein. 

24 Der Text hat Eingang in folgende Corpora gefunden: CIL 12 2139 cf. p. 1084 = 
V 41 L3 = CLE 152 cf. p. 477 = Chol dniak, Carmil/o Seplllcralia2 358 = Diehl. Altlotei
nische JIIschrijtel/5 699 = lLLRP 966. 

25 Dies dokumenliert auch E. Selelti. MonIli scrilti dei lIIuseo archeolo ico Catalogo, 
Mailand 1901, von dem auch die kursierenden Abmessungen stammen (Abbildung hier 
ebenfalls reproduziert [Taf. 6b]; den Hinweis verdanke ich A. Sartori). 
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Eine zuverlässige Datierung ist aufgrund der spärlichen Informationen über das 
Monument kaum möglich. Cholodniak datierte grob ins 1. Jh. v. Chr., jedoch ohne 
diese Entscheidung zu begründen. Sollten die Buchstabenformen einigermaßen zu
verlässig überliefert sowie die Materialangabe "Sandstein" zutreffend sein, wird man 
Cholodniaks Auffassung vielleicht folgen dürfen. Aufgrund der vorliegenden Daten 
wäre jedoch vom epigraphischen Standpunkt her ebenso gut eine kaiserzeitliche Pro
venienz vertretbar. Klärung könnte eventuell eine archäologische Analyse der Orna
mente verschaffen. 

Das Metrum der Inschrift wird von Bücheler folgendermaßen charakterisiert: "iambi 
antiqui incompti, prior uersus adnominatione ornatus." In der Tat machen die beiden 
Senare, zu denen der Text sich fügt, einen recht unbeholfenen Eindruck: Mater monu
mentumfecit I maerensfilio, I ex quo nihili unquam doluit nise cum is nonfuit. In 
beiden Versen ist Penthemimeres möglich, jedoch Hephthemimeres aufgrund inhaltli
cher Belange als Hauptzäsur anzunehmen26 . Im ersten Metrum beider Verse ist das 
dritte elementum durch Doppelkürze realisiert, das zweite Metrum des zweiten Verses 
weist gar daktylische Strukturierung auf. 

In stilistischer Hinsicht ist der Stabreim des ersten Verses zu notieren, in welchem 
die Anfangsbuchstaben der fünf Wörter M - M - F - M - F sind, was kaum reiner 
Zufall sein dürfte. Der zweite Vers zeichnet sich durch die Häufung ein- und zweisilbi
ger Wörter aus, die im Vergleich zum ersten Vers besonders hervorsticht, der durch die 
große Anzahl langer Silben getragen wirkt. Die Ästhetik de er ten Verses erinnert an 
die Satumi cher Ver inschriften27 . 

Die Inschrift, die bislang keine eingehendere Dokumentation erfahren hat28 , erfor
dert wenigstens einige kurze Bemerkungen zu Inhalt und Sprache: 

Z. 1-2 = V. 1: Mater monumentum fecit I maerens filio: Die Disposition des 
Texts auf dem Inschrifttäger zeitigt den ansprechenden Effekt, daß der Text, dessen 
erste Zeile gänzlich prosaisch anmutet, sich erst in der zweiten Zeile als carmen zu 
erkennen gibt. Die Konstruktion des Satzes ist jedoch uneindeutig. Die Disposition 
auf dem Stein legt intuitiv nahe, einen aus zwei Kola bestehenden Satz (mater monu
mentum fecit; maerens filio) anzunehmen; in diesem Falle stützte der Text die 
'pärliche BeJeglage rur Konstruktionen von maerere mit reinem Ablativ, in be ondere 
bei Per. onenangaben29. Alternativ läßt sichfilio nicht nur al Ablativ . ondern auch 
als Dativ verstehen, der sich zu der gut bezeugten Konstruktion aliquis monumentum 
fecit alicui fügte, zu welcher maerens prädikativ (anstelle eines Adverbs) zum Verb 
hinzuträte. Eine Entscheidung braucht nicht getroffen zu werden, da die Doppel-

26 Dies gilt für den zweiten Vers in jedem Fall, für den ersten ist eS aufgrund des durch 
die Textdisposition geprägten Vorverständni ses zumindest wabrscheinlioher; s. unten zu 
Z . 1- 2 = V. I. 

27 Vgl. weiterführend Kruschwitz, Carmilla (s . o. Anm. 16) 199f. Eine Abfassung im 
Satw'nier soll hiermit jedoch keinesfalls insinuiert werden; es handelt sich ohne jeden Zwei
fel um einen iambi ehen Senar. 

28 Massaro, Epigrajia (s. o. Anm. 7) 21 erwähnt die Inschrift zumindest, wenn er sie 
mit dem Typu der lnschriften CLE 164 ff. vergleicht. 

29 S. TLL maereo, 40,2-12. 
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deutigkeit beabsichtigt sein mag, wenngleich, wie gesagt, die Textanordnung ein Ver
ständnis in erstgenannter Art und Weise aufdrängt. 

Z.2-3 = V. 2: ex quo nihil unquam doluit: Eine Konstruktion von dolere mit 
ex + AbI. zur Angabe der Ursache für den Schmerz ist spärlich, jedoch literarisch so
wie auch gerade in der hier vorliegenden, später formelhaft gewordenen Wendung mehr
fach bezeugt; vgI. noch CIL V 154 (= CLE 161). VI 9438 (cf. CLE 162 app.). 25184 
(= CLE 2220 app.). 25595 (= CLE 2220 app.). XI 932. AE 1997, 1973°. Offen
sichtlich liegt hier der bislang früheste Beleg der Formel vor. - Die Vorstellung, daß 
ein Verstorbener seinen Angehörigen durch das Dahinscheiden nur mehr den Schmerz 
über seinen Verlust im Diesseits zurückläßt, läßt sich etwa ab der Mitte des 2. Jh. v. 
Chr. als Motiv in den lateinischen carmina nachverfolgen; frühester Beleg i l wohl 
CLE 52, 5-631 . Derselbe Topos findet sich auch in dem im An chluß behandelten 
Text CLE 362, wo ebenfalls von der mater und ihren maerores die Rede ist. 

CLE 362 (Taf. 7) 

Die Inschrift CLE 362 ist einer Marmortafel eingeschrieben die in Capua (heute: S. 
Maria Capua Vetere) entdeckt wurde32. unterhalb des Text befindet sich eine Skulp
tur die den Kopf eine jungen Mannes darstellt. Wo ctie In chrifr - wenn überhaupt 
- noch existiert, i ( mir nicht bekannt33. Der Text lautet folgendermaßen34: 

Cn(aeus) Taracius Cn(aei)f(ilio) 
2 uixit a(nnos) XX. ossa eius hic sita sunt. 
3 eheu heu Taracei ut acerbo es deditus fato. (uac.) non aeuo 
4 exsacto uitai es traditus morti, (uac.) sed cum te decuit florere aeta.te 
5 iuenta (I), (uac.) interieisti et liquisti in maeroribus matrem. 

1 inter nominis partes Tara et cius spatium amplissimum a lapicida relictum, sine 
ratione, ut videtur. - 4 floreri lapis, corr. editores. 

"Gnaeus Taracius, Sohn des Gnaeus, wurde zwanzig Jahre alt. Seine Gebeine sind hier 
beigesetzt. Oh weh, weh, Taracius, welch bitterem Schicksal warst du überantwortet! 
Noch keine Spanne des Lebens hattest du vollendet, als du dem Tod übergeben 
wurdest, sondern zu einer Zeit, als du hättest blühen sollen, in der Jugend - da bist du 
verstorben und hast in Trauer zurückgelassen deine Mutter". 

30 hne An pruch auf Vollständigkeit; s . zur KonslnlkLion TLL, do/eo. 1829,43-46. 
CLE 162 cum app. nennt Varianten der eIben Fonnel mit de + AbI. 

3\ S. weiterführend Hemandez Perez, Pocs{a (s . o. Anm. 16) 7 f. 
32 Der Text hat Eingang in folgende Corp ra gefunden; CIL 1 1202 = 12 1603 cf 

p. lÖl0 = X 4362 = CLE 362 = Cbol dniak, Carmilltl SepIJ/cralia2 582 = Diehl , Ailialei
I/ische Il/scltrijlenS 603 = ILLRP 984 = Warrnington, Relllains IV i2- 23 Nr. 52. 

33 Degrassi notiert in fLLRP einen Hinweis auf einen etwaigen Verbleib . Der beim 
C.l. L. in Berlin verwabrte Abzug eines Photos des D. A. I. Rom (s. die folgende Anmer
kung) trägt eülen handschriftlichen Zu atz von H.-G. Kolbe, der das Photo dem C. !. L. zur 
Verfügung gestellt hat: "S. M. Capua vetere, Amphitheater". 

34- Die ffi. W. bislang einzige publizierte Abbildullg der Inschrift findet sich in PLME 
LXXX C. Die hier reproduzierte Abbildung stammt aus dem Photoarchiv des D. A. I. Rom 
(Inst. Neg. 74.68). 



Zu republikanischen Carmina Latina Epigraphica (III) 67 

Die In chrift hält anerkallntermaßen einen der frühesten Belege für ein au schließ
lich aus daktyli ehen Hexametern verfaßte armen Latinum epigraphicul1I bereit. Ln 
älteren Inschriften finden sich Hexameter lediglich in Kombination mit Pentametern in 
elegischen Di. lichen, die nebell dem Saturnier und iambi ehen Senaren in den älteren 
carmillG Verwendung fanden35 . Es ergibt i h omit die Frage, ob ich die Entste
hungszeit der In ehrift - ohne Autop ie - näher eingrenzen läßt. Büeheler ad CLE 
362 verwei t das c"rmen in die Zeit des Lukrez36 Cholodniak setzte die EnLStehungs
zeit der In ehrift allgemeiner auf den Beginn de 1. Jh. v. ChI'. Warmington vertrat 
hierzu die Auffas ung , die In chrift enr ramme dem Zeitraum "c. 85-45 B. 
Wachter meint die fnscllrift sei erst na h der ersten Hälfte des 1. Jh. v. Cilr. ent lan
den37 . Begriindungen für ihre Datierung an ätze geben die genannten Autoren nicht 
an. 

M. E. la en sich termini zur ErmitUung der Datierung aus fünf fo[malen Kriterien 
ableiten: (i) au der Verwendung von Mann r für den In chriftträger, (ii) aus der Ver
wendung von dakLyli chen Hexametern für da carm.en, (iii) au den Spatien zur Ab
teilung der Verse (iv) aus den Buch tabenfornlen sowie der Verwendung eines Apex 
zur Kennz i hnung eine .langen Vokal. (Z. 3 !aLO) und chJießIi h (v) au den 
Auffälligkeiten im Bereich der Laut- und Formenlehre. Was ergibl sich au diesen Kri
terien? (i) Die Verwendung von Mannor i I im Bereich d r lateinis hen Ep.igraphik in 
der Zeit der ausgehenden Republik bzw . de beginnenden Prinzipals stets ein Moven , 
eher einen päteren Ansatz zu vertreten,jedenfaU 'ofern tadlTömi ehe lnschriftlräger 
betroffen sind38 . Die Verwendung von Marmor i t jedoch in jedem Falle Krilerium 
dafür, die Datierung frühesten ' in der zweiten Hälfte de 2. Jh . v. Chr. anzu erzen. (ii) 
Daß der Dichter Quilltu Ennius der erste war der lateinische prache in daktylische 
lfexameter f(jgt i I bekannt und unumstritten . Daraus folgt, daß die In hrift 
frühestens etwa ab der Mitte des 2. Jh . v. Chr. verfaßt sein kann. (iii) Di.e Praxi ' , 
Verse nicht durch Zeilenwe hel, ondern durch auffaJlige Spatien voneinander abzu
setzen gilt al eine der älte ten Formen metri eher Lnterpullktion, zudem a1 ine, die 
mit Beginn des PrinzipalS praktiSCh in Verg enheit.geraten ist39. Die übrigen Be
lege in den republikanischen In chriften stammen aI1e amt au dem 2. Jh. v. Chr. 
Dies legt die Auffa ung nahe, daß auch die hier zu behandelnde Inschrift au dem 2. 
Jh . v. ChI'. tammen könnte. (iv) Die Bu h tabenformen, die einige Merkmale der ac-

35 Zur Verwendung von Hexametern in republikanischen Inschriften vgl. Massaro, 
Epigrajia (s. o. Anm. 7) 51-53 (insbes. 51 zur hier behandelten Inschrift). 

36 Vine, Sudies (s. o. Anm. 17) 149 spricht in der Tradition Büchelers sogar von 
"Lueretian" hexameters, wobei allerdings nicht ganz deutlich wird, ob er dies tatsächlich 
aJs Datierung - und Autorenvorschlag verstanden wissen möchte. 

37 V gl. R. Wachter , Alt[ateinisehe 11lschriften. Sprachliche lind epigraphische Umer
slIclulIIgC1l zu den Dokumenten bi etwa J 50 v. Chr .• Bern (u. a.) 1987, 417. Anm. 950. 
Gröber "nach ca. 120 v." datiert er S. 486, AnDl. 1056. 

38 Weiterführende Literatur habe ich zusammengestellt in P. Kruschwitz, Nm;ze1l ZI/ CIL 
j2 1219, ZPE 133 (2000) 243-247, insbes. 244, Anm. 14 mit Ergänzungen in ZPE 140 
(2002) 43, Anm. 4. 

39 S. dazu E. O. Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, Den Haag, Paris 1972, 
147-149 sowie Vine, Studies (s. o. AnDl. 17) 352f., jeweils mit Beleglisten. S. zudem auch 
A. M. Morelli, L'epigramma latino prima di Catullo, Cassino 2000, 95. 
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tuaria aufweisen40, gehören am ehesten ins 1. Jh. v. Chr., dort jedoch eher früher als 
später wenn man die enorme Unregelmäßigkeit in der Au ·führung berück ichtigt. Die 
Buchstaben des pro ruschen praescriptum ind in der Au führung noch unregelmäßiger 
und insge amt schmaler und flüchtiger al die des carmefL. Darüber hinaus ist die 
Verwendung des Apex zur Anzeige eines langen Vokals infdto (Z. 3)41 frühestens 
gegen Ende des 2. Jh. v. Chr. anzunehmen. (v) Für die Datierung könnten schließlich 
noch zwei orthographische Phänomene und eine prosodische Eigenheit relevant 
erscheinen. Diese liefern jedoch keine brauchbaren termini: ormen der Orthographie 
wie in exsacto (Z. 4) mit -xs- statt bloßem -x- begegnen bereit · in der er ten Hälfte 
des 2. Jh. v. Chr. und haben eine ungebrochene Tradition bis in die Kai erzeit 
hinein42 . - Die Schreibung des Genitivs der a-Deklination uitai (Z. 4) mit der Ka
susendung -ai stall -ae eot pringt zweifel ohne archaisti cher Manier und mag als En
niani mus aufzufassen ein; in jedem Fall liefelt ·ie keinen brauchbaren Anhalt auf die 
Datierung, da diese Form des Archai rou er t mit dem Ausgang der Republik chwin
deI (bevor sie unter Claudiu kurzzeitig wieder auftaucht). - Selbiges gi lt für die 
pro odj ehe Irrelevanz von au lautendem -s nach kurzem Vokal und vor folgendem 
Kon onanten (Z. 3 cleditus. Z. 4 traditus, Z. 5 maeroribus). 

Aufgrund der genannten Kriterien ist also zu postulieren, daß die Inschrift recht bald 
nach Beginn des 1. Jh. v. Chr. gesetzt wurde, in den neunziger, spätestens in den acht
ziger Jahren. Dabei liefern das Schriftbild und der Apex die engsten termini für die 
obere Grenze (nicht mehr 2. Jh. v. Chr.), die Spatien zur Versabteilung die engsten 
termini zur unteren Begrenzung (schwerlich später als 1. Viertel des 1. Jh. v. ehr.) des 
Entstehungszeitraumes . 

Wie bereits mehrfach angeklungen, liegt in den Zeilen 3-5 ein in daktylischen He
xametern verfaßtes carmen vor, das durch Zeilenwechsel und Schriftbild vom Prosateil 
abgegrenzt ist und dessen Vere jeweil durch auffällige Spatien voneinander getrennt 
sind43 . Vom prosodi ehen Standpunkt her .ind die Ver e fehlerfrei gebaut,jedoch sind 
ie trotzdem formal und trukturell bemerkenswert lind - an den üblichen Konventio

nen gemessen - z. T. wenig gelungen. Vers 1 weist eine Tritherrumeres auf. So wird 
die schmerzhafte Klage eheu heu vom übrigen getrennt. Ansprechender wäre sicherlich 
eine Penthemimeres hinter Taracei gewe. en, die hier jedoch durch ELi ion resp. Syn
aloephe verhindert wird (zu einer anderen Lösung vgl. aber unten, Kommentar zu Z. 3 
= V. 1 Taracei). In Vers 2 sieht es geringfügig besser aus: Hier ist eine Penthemi
meres zu konstatieren, die den eigenständigen Block non aeuo exsacto abtrennt -
unglücklicherweise jedoch auch den davon abhängigen Genitiv uitai. Gelungen ist die 

40 B · achtenswert etwa die geschwungene Querha te des Buchstaben T. 
41 Vietleicht tatsächlich noch a1 diakriti che Zeichen zur Doppe/schreibung entspre

eilend der geminaliQ A 'C iOIlO, wie R . P . Oliver, Apex LU/d SiciLicus, AIPh 87 (1966) 129-
170 die ursprüngliche Funktion des Apex definiert? 

42 S. dazu Kruschwitz. Carmillo ( . o. Anm. 16) 97 (mit weiterfUhrender Literatur in 
Anm.437). 

43 Gelegentlich wurde behauptet, daß die verseinleilenden Wärter jewei1 · mit auffallend 
großem Anfang buchstaben ge chrieben seien. Hierfür liefert die Abbildung in Rit chIs 
PLME jedoch keinerlei Hillwei . 
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Penthemimeres in Vers 3, wo der Infmilivau druckjloreri aetate ;uenta vom übrigen 
Satzgefüge cheidet. In Vers 4 chlj ßlich i t lediglich eine HephLherillmere zu beob
achten die die Präpo itionalphrase in maeroribus wenig glücklich zerteilt. Trennung 
von Präpo ition und präpositionalem Komplement durch Verseinschnitte sind zwar 
elten, aber nicht unmöglich , wie etwa Ter. Eun. 1076--1077 selbst auf literarischem 

Niveau beweist. (Von da her mächte ich auch eher nicht etwa an eine durch Syn
aloephe verdunkelte Trithernimere interieisli I et glauben.) 

Zu notieren sind noch zwei w itere Detail : Zum eiJlen sei darauf aufmerksam ge
macht daß durch die Verwendung und 311 chließende Auslassung der prothetischen44 

Silbe e- der Klagelaut heu iJu ersten Ver einmal in der Thesis und einmal in der Arsi 
zu tehen komml45 . Darüber hinaus ist in drei von vier Ver. en Verse 1,2 und 4) da 
letzte elementum breue im fünften Metrumjeweil nur durch die in repubJikani eher 
Zeit geläufige pro odi ehe Irrelev31lz von auslautendem -s nach kurzem Vokal und vor 
anlautendem Kon ouanten geWährleistet. 

In stilistischer Hinsicht vermag das carmen, trotz sichtlicher sprachlicher Stilisie
rung kaum mit nelmen werten Raffinessen aufzuwarten. Neben der Häufung von Den
tallauten i.n den Versen 2 und 3 i t vor allem der strukturelle ParaUelismu der 
Ausgänge der Verse 1 und 2 (es deditu jdfO· es ,radillls morli) anzuführen, worin 
sowohl die Abfolge von Hilfsverb und Partizip d r Pa sivperiphrase als auch die Ab
folge von Verb und Dariv einander enq)rechen. Darüber binau ' findet sich in Vers 1 
eiJl funktionsloses Hyperbaton acerbo .. ){llO und in Vers 4 eine erhebliche Deplazie
rung von zu liquisti gehörigem Objekt malrem um die Alliteration maeroribus ma
trem zu erzeugen. 

Das carmen ist an wirklicher Aussage arm, der Hinweis auf den bitteren, frühen 
Tod des Taracius erfolgt in dreifacher Variation in den Versen 1,2 und 4. Vers 3 un
terbricht das Lamento über die mors immatura nur durch die Einführung des Gegen
bilds sed cum te decuit - bringt also letztlich auch keinen neuen Gesichtspunkt. Alle 
relevanten Informationen zur Person sind dem Prosa-Praescriptum zu entnehmen, eine 
wie auch immer geartete (populär)philosophische Reflektion des frühzeitigen Todes 
resp. eine Würdigung des Verstorbenen findet im carlllen nicht statt. 

Schließlich noch zu einigen inhaltlichen Aspekten des Texts: 

Z.3 = V. 1: eheu heu: In dieser Abfolge i t die unmittelbare Verbindung die er 
beiden Klagewärter an on ten im antiken Latein an cheinend lInbelegt46.ln umge
kehrter Abfolge finden ie sich in PetL 42,4, in dje 'er Reihung immerhin im Abstand 
von einem Vers in CIL XlI 5350. Angesichts der Armut de Tnschrifttex an sub tan
tiellen Aussagen (s.o.) und des Pathos, das dieser Auftakt atmet, mag man ver ueht 
sein, auf Remmius Palaernon (apud Charis. gramm. p. 311, 10-13 Barwick) zu ver-

44 Vgl. dazu - wenngleich nicht vollends zutreffend - Servo Aen. 2 69: hell lIIodo una 
syllaba es/, sed illlerdum propIer melrum dtlae fiulll. ul .,eheu quom pillglli /lllIcer est mihi 
tallrus i1l eruo " , siclII .prelle/i/' Cl ,prehendit'. el secwuJlI1II Pliniwn mulla Stillt falia. 

45 Diese Bezeichnungen sollen hier njcht weiter problematisiert werden. 
46 Als Kurio um sei notiert , daß ein englischer Dichter und Literat der viktorianischen 

Zeit, Germ·d Manley Hopkins, die eibe padleli ehe Junktur in einer hendekasy llabischen 
lateinischen Übersetzung einer Pas age aus WilJiam Shak pcares Tell me lI'here jallcy is 
bred (Merchant of Venice, m 2) verwendet, wo er chreibt: eheu heu, Amor. ilicel. valelO. 
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weisen: interiectiones sunt quae nihil docibile habent: significant tamen adfectum 
animi, velut ,heu' ,eheu' ,hem' ,ehem' ,eho' ,hoe' ,pop' ,papae' ,at' ,attatae'. -
Griechische Parallelen (kaum aber direkte Vorbilder) zu dieser Stelle diskutiert Massaro 
(s. Anm. 7) 51 mit Verweis auf weiterführende Literatur. 

Taracei: Der Name Taracius dürfte etruskischer Herkunft sein, wenngleich seine 
Etymologie nicht vollends klar ist. Schulze stellt den Namen zu den Bildungen aus 
etruskischen Eigennamen, ist jedoch unsicher, ob er dort Tarna oder Tarcna gehört47 . 
Er bemißt die beiden ersten Silben als breues. Das bedeutet, daß er von Hiat zwischen 
Taracei und ut ausgehen muß, was zumindest denkbar erscheint, zumal die Unterbrin
gung von Eigennamen in Versen ja ohnehin ein notorisches Problem darstellt. Plau
sibler ist jedoch zweifelsohne die von Hammarström vertretene Auffassung, nach der 
die beiden ersten Silben als longae aufzufassen seien und Synaloephe bestehe48 . 

acerbo es deditus fato: acerbum ist ein gängiges Epitheton für fatum in den carmina 
epigraphica; vgl. neben CLE 6949 , das ebenfalls aus republikanischer Zeit stammt, 
noch CLE 404. 1357A. 2083. - Das Voranstehen des Hilfswortes esse vor dem 
Partizip der Passivperiphrase bewirkt (abgesehen von der Konstituierung des Verses) 
durch die Funktion von esse als argument marking device eine vom Gedankengang des 
Satzes her zweckmäßige und sinnvolle Pokussierung des (implizit antitheti ehen) 
acerbo, braucht also nicht primär mefri 8rtl fia erfolgt zu sein so . - Die hier behandelte 
Stelle wird in TLL,fatum, 365, 26-27 als einziger Beleg für die Junktur fato deditum 
angeführt. 

Z. 3-4 = V. 2: aeuo I exsacLO uitai: Während die Wendung aeuum exigere 
phraseologi ehen Charakter und poetische Timbre aufweistS 1, ist die Verbindung von 
aetwm mit uitne auffällig und fa t pleonastisch. Sie findet sich jedoch auch in CLE 
696 und 2094. 

es traditus mort;: Anders als im Falle von acerbo es deditus fato läßt sich an dieser 
Stelle keine syntaktische Motivation für die Wahl dieser Abfolge von Hilfsverb und 
Partizip der Passivperiphrase nachweisen. Insofern wird man am ehesten Stilwollen als 
Ursache veranschlagen müssen. 

Z. 4--5 = V. 3: florere: Zum Motiv der "blühenden Jugend" in den republikani
schen Inschriften s. weiterführend Morelli (s. Anm. 39) 70-71 mit Anm. 13 mit An
gaben zu Similien. 

47 S. dazu W. chulze. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Mit einer Berichti
gungslLte zw' Ncuausgabe von O. Salomies, Hilde heim 21991,97,373 (mit Hinwei en auf 
di.e insgesamt nur sehr spärlichen Belege für diesen Nam n). 

48 M. Hammllrström, Kleille Bemerkungen alt llltlClleinischen Insclwljten, Arcros I 
(1930) 243- 246, insbe.c; . 246, der dies Vermutung mil Verwei auf Tarracius als Variante in 
der chreibung sowie auf die größere Häufigkeit der ndung -acill.l' mit langem -a- gegenüber 
der mit kurzem -(/- lül2t. 

49 Ausführlicher zu diesem Text s. P. Kruschwit7., Zu republikanischen arlll;na Latina 
Epi§raphica, ZPE 136 (2001) 51- 6 1, insbes . 54-56. 

o S. dazu jetzt Kruschwitz, Römische lI/schriften (s. o. Anm. 18) 46 mit weiteren Bei
spielen für die e Praxi . 

5\ Die TLL, ael/IIIII , 1164. 67- 70 aufgeführten Belegstellen (hinzuzufügen i ' I CLE 
1971) stammeLl aJlesamt aus der 1)oesie; die hier behandelte Passage geht den anderen zeit
Lich voraus, die allesamt au augusteischer oder späterer Dichtung tammen. 
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aewte I iuenta: Der gewählte Ausdru k i t igentümlich, weil illllenla ansonsten 
prakri eh au chließlich als Substantiv iuuenta, -ae bezeugt i t· ein vergleichbarer 
Gebrauch von iLtUellfa al Adjektiv zu aetas mag noch in Serv. auet. Aen. 4, 35 vor
liegen, jedoch chein! die Stelle korrupt zu ein52. Bücheler ad loc. verglich d.ie Wen
dung mit Lucr. 5, 896 wo der Ausdruck aetate senecta verwendet ist , wobei sel/ecltl 
jedoch - ander al illuellta - 'owohl als Substantiv a1 auch als Adjektiv hinrei
chend. jcher dokumentielt ist. Inwiefern im adjektivischen Gebrauch von iuuenta e ine 
Analogie zum Gebrauch von senecta vorliegt i t wohl letztlich unent chcidbar53. 

Z.S = V. 4: interieis/i: Da ' Verbum vermag grundsätzlich gleichermaßen den 
verfrüht wie den gewaltsam eingetretenen Tod zu bezeichnen; hier ist sicher allein auf 
die erste Bedeutungs, chattierung abgehoben. 

liqllisfi in maeroribus mall·em: Zur pra hlichen Ge taltung des Motiv . auch 
ben zu LE 152, Z. 2- 3 = V. 2: ex quo nihil unquam doluit. Ma aro ( . Anrn. 7) 

5J verglei ht die Wendung mit Cicero Übersetzung von Sol. frg. 22,6 D in ie. 
earm. frg. 33 = Tuse. 1, 117: linquamus amicis maerorem. 

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Corpus Inscriptionum Latinarum 
Jägerstraße 22/23 
D-10117 Beflin 

Peler Kruschwitz 

52 VgL TLL, iuuenta, 742, 26-29. 
53 Überlegungen hierzu auch bei A. Ernout, Les noms latins en -tus, Philologica (1), 

Etudes et commentaires 1, Pari, 1946,225-232, insbes. 227-228. 
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Tafel 6 

Taf. 6b: zu Kruschwitz 
(eIL v 4113): S. 64, 

Anm.25 



Tafel 7 

Taf. 7: zu Kruschwitz (CLE 362, Photoarchiv DAI Rom, Inst. Neg. 74, 68): S. 66 




